
5/2023 FACTSMAG 3FACTSMAG 5/20232

F
IN

A
N

Z
E

N
 U

N
D

 S
T

E
U

E
R

N

MICHAEL TESCHNER, Geschäftsführer bei 
der NRT Niederrheinische Treuhand GmbH  
in Duisburg

zu berücksichtigenden Kind (oder mehreren einkom-
mensteuerlich zu berücksichtigenden Kindern) unent-
geltlich zur Nutzung, sondern zugleich einem Dritten, 
liegt keine begünstigte Nutzung des Steuerpflichtigen 
zu eigenen Wohnzwecken vor.

Eine vom Steuerpflichtigen zu Unterhaltszwecken un-
entgeltlich bereitgestellte Wohnung wird dann nicht 
mehr (mittelbar) zu „eigenen Wohnzwecken“ (des Steuer-
pflichtigen) genutzt, wenn die Immobilie neben einem 
einkommensteuerlich zu berücksichtigenden Kind auch 
anderen – gegebenenfalls auch aufgrund bürgerlich-
rechtlicher Vorschriften unterhaltsberechtigten – Angehö-
rigen überlassen wird. Vor diesem Hintergrund führt auch 
die (Mit)-Nutzung durch ein weiteres, wegen seines Alters 
nicht (mehr) einkommensteuerlich zu berücksichtigendes 
Kind dazu, dass die Wohnung insgesamt nicht mehr als zu 
eigenen Wohnzwecken des Steuerpflichtigen genutzt an-
zusehen ist. Daher waren zu Recht aufgrund der Veräuße-
rung der Eigentumswohnung sonstige Einkünfte aus ei-
nem privaten Veräußerungsgeschäft zu berücksichtigen.

ZINSEN AUS ABZINSUNG EINES RATIERLICH  
GEZAHLTEN KAUFPREISES ALS EINKÜNFTE 
AUS KAPITALVERMÖGENG 

Das Finanzgericht Köln entschied, dass der in den 
Kaufpreisraten enthaltene Zinsanteil Einnahmen aus 
Kapitalvermögen darstellt. Zu den Einkünften aus Kapi-
talvermögen gehören Erträge aus sonstigen Kapitalfor-
derungen jeder Art, wenn die Rückzahlung des Kapital-
vermögens zur Nutzung zugesagt oder gewährt worden 
ist. Dies gilt unabhängig von der Bezeichnung und der 
zivilrechtlichen Ausgestaltung der Kapitalanlage.

Wenn ein zum Privatvermögen gehörender Gegen-
stand veräußert und die Kaufpreisforderung langfristig – 
länger als ein Jahr – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 
gestundet wird, sind die geleisteten Zahlungen (Kauf-
preisraten) in einen Tilgungs- und einen Zinsanteil zu 
zerlegen. Letzterer unterliegt als Ertrag aus sonstigen 
Kapitalforderungen der Einkommensteuer. Dies gilt auch 
dann, wenn die Vertragsparteien Zinsen nicht vereinbart 
oder sogar ausdrücklich ausgeschlossen haben. Die Ge-
stattung langfristiger Ratenzahlung zur Tilgung einer 
Schuld stellt eine Kreditgewährung durch den Gläubiger 
dar. Daran ändert auch die Vereinbarung einer Wertsiche-
rungsklausel nichts, da die Aufteilung des Gesamtkauf-
preises als der Summe der Ratenleistungen in den Kauf-
preis als Gegenleistung und die Zinsen als Entgelt für die 
Kapitalnutzung vom Willen der Vertragschließenden un-
abhängig ist. Die Grundlage findet sich in § 12 Abs. 3 

BESTEUERUNG BEIM VERKAUF  
EINER WOHNUNG: DIFFERENZIERUNG  

BEI „NUTZUNG ZU EIGENEN WOHNZWECKEN“

Bei der „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ im Sin-
ne des Einkommensteuergesetzes ist zwischen ein-
kommensteuerlich zu berücksichtigenden Kindern und 
dritten, gegebenenfalls auch unterhaltsberechtigten 

Personen, zu differenzieren. So entschied das Finanzge-
richt Düsseldorf.

Wirtschaftsgüter werden von der Besteuerung als 
private Veräußerungsgeschäfte ausgenommen, die im 
Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und 
Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt wurden. Überlässt der Steuerpflichtige die Woh-
nung nicht ausschließlich einem einkommensteuerlich 

Es ist besser, ein einziges 
Licht anzuzünden, …
… als die Dunkelheit zu verfluchen“, sagte Konfuzius. Damit Sie nicht im Dunkel 
bleiben, erfahren Sie hier Aktuelles rund um die Themen Steuern und Recht.
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Bewertungsgesetz, wonach unverzinsliche Forderun-
gen, deren Laufzeit mehr als ein Jahr beträgt und die zu 
einem bestimmten Zeitpunkt fällig sind, abzuzinsen, d. h. 
in einen Kapital- und einen Zinsanteil aufzuteilen sind. 
Diese Vorschrift ist nicht abdingbar. Insoweit unterschei-
det sich das Steuerrecht vom bürgerlichen Recht.

KEIN ABZUG „FINALER“ AUSLÄNDISCHER  
BETRIEBSSTÄTTENVERLUSTE 

Der Bundesfinanzhof hat eine für international tätige 
deutsche Unternehmen wichtige Entscheidung getrof-
fen. Danach können inländische Unternehmen Verluste 
aus einer im EU-Ausland belegenen Niederlassung nicht 
steuermindernd mit im Inland erzielten Gewinnen ver-
rechnen, wenn nach dem einschlägigen Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung für die ausländi-
schen Einkünfte kein deutsches Besteuerungsrecht be-
steht. Das gilt nach Auffassung der Richter auch dann, 
wenn die Verluste im Ausland steuerrechtlich unter kei-
nen Umständen verwertbar und damit „final“ sind (soge-
nannte finale Verluste).

In dem entschiedenen Fall hatte eine in Deutschland 
ansässige Bank im Jahr 2004 in Großbritannien eine 
Zweigniederlassung eröffnet. Nachdem die Zweignie-
derlassung jedoch durchgehend nur Verluste erwirt-
schaftet hatte, wurde sie im Jahr 2007 wieder geschlos-
sen. Da die Filiale nie Gewinne erzielt hatte, konnte die 
Bank die in Großbritannien erlittenen Verluste dort 
steuerlich nicht nutzen.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Verluste 
auch in Deutschland nicht nutzbar sind, denn nach dem 
einschlägigen Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung unterliegen Betriebsstätteneinkünfte aus 
Großbritannien nicht der deutschen Besteuerung. Ent-
scheidend sei dabei die „Symmetriethese“, nach der die 
abkommensrechtliche Steuerfreistellung ausländischer 
Einkünfte sowohl positive als auch negative Einkünfte, 
also Verluste, umfasst. Wie die Richter nach Anrufung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union weiter ent-
schieden, verstößt dieser Ausschluss des Verlustabzugs 
auch im Hinblick auf sogenannte finale Verluste nicht 
gegen das Unionsrecht. 

Michael Teschner, Rechtsanwalt  g

Sollten Sie weiterführende Fragen zu den 
Themen auf dieser Seite haben, wenden 
Sie sich bitte an unseren Servicepartner, 
die NRT Niederrheinische Treuhand GmbH, 
Duisburg, unter Telefon 0203 300020.  
Unter www.nrt.nrw erhalten Sie weitere 
Informationen.
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